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Vorwort 

Was haben wir unter reformatorischer Theologie zu verstehen, und 
welche Potentiale bietet das Erbe der Reformation für unsere Gegen-
wart? Diese Fragen stellt das vorliegende Bändchen weniger in histo-
rischer als in systematischer Absicht. So notwendig es zunächst ist, sich 
historisch über das Grundanliegen der Reformation, ihrer inneren Ein-
heit und Vielfalt zu verständigen, geht es im Folgenden doch nicht in 
erster Linie um eine kirchengeschichtliche Bestandsaufnahme, welche 
die Sache fachlich Berufenerer ist, sondern um systematisch-theologi-
sche Zugänge zu der Gedankenwelt der Reformatoren des 16. Jahrhun-
derts. So sehr die Reformation auch die Moderne vorbereitet hat und 
bis heute prägt, so sehr ist das reformatorische Erbe gravierenden Trans-
formationsprozessen ausgesetzt, in denen Versuche einer Neuaneignung 
reformatorischen Denkens Erscheinungsformen der Distanzierung und 
Fremdheitserfahrungen gegenüberstehen. Ist für die einen das theolo-
gische Erbe der Reformation die Norm ihres eigenen Denkens, so für 
andere Gegenstand der Kritik, wobei die Theologie der Reformatoren 
nicht nur zwischen den Konfessionen, sondern auch innerhalb des 
Protestantismus dem Konflikt der Interpretationen ausgesetzt ist. 

Reformatorische Theologie, wie der Begriff hier gebraucht wird, 
ist nicht mit der historischen Rekonstruktion der Theologie der Re-
formatoren oder einer Quersumme ihres Denkens zu verwechseln, 
auch nicht mit einer ungeschichtlichen Wiederholung theologischer 
Lehraussagen des 16. Jahrhunderts. Gemeint ist vielmehr eine gegen-
wartstaugliche Theologie, die sich an den grundlegenden Einsichten 
der Reformation orientiert. Eine sich an der Reformation orientierende 
Theologie ist von der Überzeugung getragen, dass die Werke eines 
Luther, eines Zwingli, eines Melanchthon oder eines Calvin unserer 
Gegenwart Maßgebliches zu sagen haben und auch für uns eine 
Schule theologischer Urteils- und Kritikfähigkeit sind. Reformatori-
sche Theologie in dem hier in Rede stehenden Sinne lässt sich freilich 
nur so treiben, dass die Sachanliegen der Reformation in anderen 
Worten als denen des 16. Jahrhunderts formuliert werden, während 
die bloße Wiederholung reformatorischer Theologoumena in der Ge-
fahr steht, die Sache der Reformatoren zu verfehlen. Jeder Versuch 
einer Neuformulierung reformatorischer Grundgedanken stellt ein 
Wagnis dar, ist aber aufgrund des hermeneutischen Problems aller 
Theologie eine unabweisbare Aufgabe. 
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Die vorliegende Skizze reformatorischer Theologie geht davon 
aus, dass die Lehre von der bedingungslosen Annahme und Rechtfer-
tigung des Gottlosen und die aus ihr abgeleitete Kirchenkritik nicht 
der alleinige Inhalt, wohl aber das theologische Zentrum der Refor-
mation ist. Nach einem einleitenden Kapitel zum Begriff des Refor-
matorischen wird darum zunächst nach der Bedeutung der Rechtferti-
gungslehre für unsere Gegenwart gefragt. Die Rechtfertigungslehre 
aber ist als Freiheitslehre zu verstehen, deren Impulse und Implikatio-
nen für das Freiheitsproblem in der Moderne im dritten Kapitel disku-
tiert werden. Maßstab und Quelle christlichen Glaubens und Lebens 
aber ist nach reformatorischem Verständnis die Bibel, verstanden und 
gelesen als Heilige Schrift, weil in ihr das gewiss machende Evange-
lium von der bedingungslosen Rechtfertigung des Gottlosen ursprüng-
lich und maßgeblich bezeugt wird. Das reformatorische Schriftver-
ständnis und seine Bedeutung für die Gegenwart sind Gegenstand des 
vierten Kapitels. Überlegungen zum Verhältnis von Reformation und 
Moderne im fünften Kapitel sollen meine Skizze reformatorischer 
Theologie abschließen. 

Der Einladung der Herausgeber, den Eröffnungsband für die neue 
Folge der Theologischen Studien zu schreiben, bin ich gern gefolgt. 
Ihnen danke ich ebenso herzlich wie meinem Mitarbeiter Mag. Felix 
Hulla, der mit bei den Recherchen behilflich war und das Manuskript 
sowie die Druckfahnen Korrektur gelesen hat. Auch Herrn PD Dr. 
Andreas Klein danke ich herzlich für seine Unterstützung bei den 
Korrekturen. 

Wien, im April 2010 Ulrich H. J. Körtner 
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1. Was ist reformatorisch? 

Wie reformatorisch war die Reformation? Die Frage mag auf den 
ersten Blick überraschen. Sie wird jedoch verständlich, wenn man be-
denkt, wie sehr die Reformationsforschung in den vergangenen Jahr-
zehnten in Bewegung geraten ist. Ob man die Reformation als einheit-
liches historisches Phänomen beschreiben kann, ist heute ebenso 
umstritten wie der Begriff des Reformatorischen und seine inhaltliche 
Bestimmung. 

Begriffsgeschichte

Spätestens seit dem 19. Jahrhundert wird «Reformation» als Epochen-
begriff verwendet, als Bezeichnung für die durch Martin Luther, Ul-
rich Zwingli und andere ihnen Gleichgesinnte ausgelösten Vorgänge, 
die im Verlauf des 16. Jahrhunderts zu einer dauerhaften Aufspaltung 
des abendländischen Christentums führten. Im Ergebnis entstanden 
voneinander getrennte Konfessionskirchen. Während die Trennung 
zwischen den evangelischen Kirchen und der römisch-katholischen 
Kirche bis heute fortbesteht, haben etliche der aus der Reformation 
hervorgegangenen Kirchen mit der Leuenberger Konkordie von 1973 
die Basis für eine Kirchengemeinschaft gefunden, in der die inner-
evangelischen Trennungen der zurückliegenden Jahrhunderte über-
wunden worden sind. 

Paradoxerweise ist der Begriff der Reformation kein genuin refor-
matorischer. Das will sagen: Er ist bereits im mittelalterlichen Sprach-
gebrauch beheimatet, während er von den Reformatoren des 16. Jahr-
hunderts selbst auffällig zurückhaltend und sparsam verwendet worden 
ist.1 Im mittelalterlichen Sprachgebrauch wird die Vokabel «reformare» 
weitgehend parallel benutzt mit «renovare», «innovare», «restituere», 
«instituere», «regenerare», «reviviscere», «suscitare», «resuscitare», 
«surgere», «renasci». Sprachgeschichtlich sind also Reformation und 
Renaissance Synonyme. Beide Begriffe bezeichnen ein in der Verwirk-
lichung begriffenes eschatologisches Geschehen, wobei erkennbar neu-
testamentliche Aussagen über die Neuschöpfung der Welt und die 

___ 

1  Zum folgenden vgl. W. Maurer, Art. Reformation; U. Köpf, Art. Reformation; 
G. Seebaß, Art. Reformation. 
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Wiedergeburt des Menschen aufgenommen werden. Der ursprüng-
lichen Vorstellung nach handelt es sich also um einen mysterienhaft-
sakramentalen Vorgang, wobei sich politisch-soziale und religiöse 
Hoffnungen im Mittelalter wechselseitig durchdringen. Nicht nur für 
die Kirche, sondern auch für das Heilige Römische Reich und alle 
Bereiche des Lebens wird eine Reformation ersehnt. Im ausgehenden 
Mittelalter nimmt die Reformationshoffnung utopisch-schwärmerische 
Züge an, die in den Umwälzungen des 16. Jahrhunderts auf vielfältige 
Weise nachwirken. Bekanntlich haben nicht erst Luther und Zwingli, 
sondern z. B. schon Franz von Assisi und Joachim von Fiore eine 
umfassende Reformation angestrebt, hierbei auf die Kraft der monas-
tischen Bewegungen des Hochmittelalters setzend. 

Wie der Reformationsbegriff wörtlich besagt, geht es um eine Er-
neuerung, welche zugleich zu den Ursprüngen, zum Anfang aller 
Geschichte zurückführt. Die Welt soll in den Zustand adamitischer 
Reinheit, die Kirche zur apostolischen Vollkommenheit rückverwan-
delt werden. Hierbei hat der Reformationsbegriff gesetzliche Implika-
tionen, soll doch in der weltlichen Gesellschaft das reine Naturrecht, 
in der Kirche aber das vollkommene Gesetz Christi und der Apostel 
verwirklicht werden. An dieser Stelle unterscheidet sich übrigens der 
mittelalterliche Reformationsbegriff vom Begriff der Renaissance. 
Während nämlich die Reformation im mittelalterlichen Sinne die 
Durchsetzung eines ursprünglich geltenden, inzwischen verachteten, 
jetzt aber neu aufgerichteten Gesetzes zum Ziel hat, kann die Vor-
stellung der Renaissance neben dem christlich-mysterienhaften ein 
naturalistisch-heidnisches Element in sich tragen und die antike Vor-
stellung von einer im ewigen Kreislauf der Natur stattfindenden Wie-
derkehr aller Dinge übernehmen. Die Vorstellung eines urzeitlichen 
Gesetzes, welchem neue Geltung zu verschaffen ist, ist dagegen für 
das Denken der Renaissance nicht bestimmend. 

Reformation im strengen Sinne des mittelalterlichen Sprach-
gebrauchs bezeichnet die Rückführung zu einer Norm, wobei die zu 
verwirklichende Norm immer religiösen Ursprungs ist. Das im Mittel-
alter vorherrschende Grundverständnis von Reformation geht letztlich 
auf Augustin zurück. Im augustinischen Sinne bedeutet die Norm, an 
welcher sich alle Reformation zu orientieren hat, freilich nicht ein 
Gesetz, sondern eine Person, nämlich Christus, welche das Ebenbild 
des lebendigen Gottes ist, nach welchem der sündige Mensch kraft des 
Glaubens neu gestaltet werden soll. Schon bei Augustin nimmt diese 
personale Norm freilich Züge eines Gesetzes an, insofern die Notwen-
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digkeit der Reformation mit den Forderungen des Mönchtums ver-
knüpft werden. In der mittelalterlichen Kirche ist das Mönchtum die 
institutionalisierte Dauerreform der Kirche, die Reformation in Perma-
nenz. In immer neuen Anläufen versucht das abendländische Mönch-
tum im Verlauf seiner Geschichte das Gesetz Christi vollkommen zu 
erfüllen und, ausgehend von der klösterlichen Gemeinschaft, in Kirche 
und Welt durchzusetzen. Das ist der Grundgedanke des monastischen 
Reformationsverständnisses seit der cluniazensischen Reform. 

Im Spätmittelalter verbinden sich Renaissancemotive mit der Vor-
stellung einer umfassenden Reformation von Kirche und Welt. Einer-
seits findet der antike Naturrechtsgedanke Aufnahme, dem zufolge die 
menschliche Gesellschaft wieder in einen gottgewollten Ursprungszu-
stand versetzt werden soll. Andererseits bricht sich die Idee eines 
kontinuierlichen geschichtlichen Verfalls Bahn, wodurch der Refor-
mationsbegriff teilweise eine apokalyptische Färbung erhält. Die Welt-
geschichte wird dreiteilig periodisiert: Auf einen Zustand ursprüngli-
cher Vollkommenheit folgte eine lange Periode fortschreitender Deka-
denz, nun aber wird der Anbruch einer neuen Idealzeit erhofft. In 
dieser Form ist der Reformationsbegriff volkstümlich geworden, wie 
zahlreiche Flugschriften und Gedichte des 15. und 16. Jahrhunderts be-
weisen. Der Reformationsbegriff kann im Ausgang des Mittelalters in 
Verbindung mit der Rezeption römischen Rechts aber auch eine spezi-
fisch juridische Bedeutung annehmen und die verschiedenen Reformen 
der Reichsordnung, des Städterechtes und der Landrechte bezeichnen. 

Vor dem Hintergrund der vielfältigen Motive des Reformations-
begriffs im Spätmittelalter fällt um so mehr auf, dass Martin Luther 
diesen Terminus nur im juridischen Sinne, kaum aber in seiner uto-
pisch-apokalyptischen Bedeutung verwendet hat. Er verstand sich selbst 
nicht als Reformator, nicht als Bringer einer neuen Zeit. Nicht Ein-
zelgestalten der Geschichte, sondern Christus und sein Evangelium 
stehen an der Wende der Zeiten. Wohl muss die Verkündigung des 
Evangeliums erneuert und diesem in der Kirche neu Gehör verschafft 
werden. Doch eine umfassende Reform von Kirche und Welt erwartet 
Luther nicht unmittelbar, schon gar nicht in Verbindung mit seinem 
eigenen Wirken, sondern von der Zukunft, die Gott allein kennt. «Die 
Zeit dieser Reformation aber kennt allein der, der die Zeiten geschaf-
fen hat.»2 Im Übrigen verwendet Luther den Reformationsbegriff nur 

___ 

2  WA 1, 627, 27ff; 6, 258, 14ff; 422, 10. 17f; 425, 26; 438, 33; 18, 626, 9ff. 
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im juridischen Sinne, meist negativ über gesetzgeberische Reformbe-
mühungen im 15. Jahrhundert urteilend, positiv aber im Blick auf die 
Reform der Universität und ihrer Fakultäten.3

Noch sparsamer geht Luthers Weggefährte Philipp Melanchthon 
mit dem Reformationsbegriff um und übt selbst gegenüber dem alt-
rechtlichen Sprachgebrauch äußerste Zurückhaltung. Während der 
Begriff «Reformation» von ihm gelegentlich im juristischen Sinne im 
Blick auf die evangelischen Reformvorschläge angewendet wird, ver-
meidet es Melanchthon selbst noch nach Luthers Tod, dessen Lebens-
werk als Reformation zu charakterisieren. In seiner Würdigung Lu-
thers aus Anlass seines zweiten Todestages spricht Melanchthon 
lediglich davon, dass durch Luther «das Licht des Evangeliums wieder 
entzündet» worden sei.4 Im Sinn des Renaissancegedankens wird 
Luther dafür gedankt, «die Kirche aufs Neue zu den Quellen zurück-
gerufen» zu haben. Erst die spätere lutherische Geschichtsschreibung – 
der Sache nach, aber noch nicht explizit bereits Matthias Flacius – 
deutet die verschiedenen spätmittelalterlichen Reformationsbemühun-
gen als Weissagungen auf Luthers Werk und dieses selbst als die ei-
gentliche Reformation der Kirche. Offenbar war es Veit Ludwig von 
Seckendorf, der 1688 in einer Verteidigungsschrift gegen den Jesuiten 
Maimbourg erstmals Luthers Wirken ausdrücklich als «reformatio re-
ligionis» bezeichnete. Hierbei wirkt freilich der altrechtliche Sprach-
gebrauch nach, was darauf zurückzuführen ist, dass in den evange-
lischen Territorien inzwischen ein neues Ordnungsgefüge entstanden 
war, welches nun freilich nicht mehr durch das altkanonische Recht, 
sondern durch das von Luther wieder ans Licht gebrachte Wort Gottes 
bestimmt wurde. 

Die historiographische Sicht der von Wittenberg und Zürich aus-
gehenden Umwälzungen als Reformation ist vor allem durch die re-
formierte Entwicklungslinie des evangelischen Glaubens vertreten 
worden, die hierbei ihrerseits unter humanistischem Einfluss steht. 
Zwingli hatte seine Wirksamkeit mit der von ihm gehegten Hoffnung 
auf eine Wiederherstellung des Christentums (spes renascenti Christi 

et evangelii) in Verbindung gebracht und auch Calvins Nachfolger 
Theodor Beza sprach im humanistischen Sinne von der Renaissance 
und dem Wachstum der reformierten Kirchen. Seit dem Ende des 

___ 

3  WA 6, 457ff. 
4  CR 11, 783–788. 
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17. Jahrhunderts setzt sich auch in der allgemeinen Geschichtsschrei-
bung der Reformationsbegriff für die in Rede stehende Epoche durch, 
wobei die Datierung ihres Anfangs und die innere Einheit der ihr zu-
zurechnenden Bewegungen bis heute strittig geblieben ist. 

Einheit und Vielfalt der Reformation 

Ob es die Reformation überhaupt gegeben hat oder ob es sich bei ihr 
lediglich um ein historiographisches Konstrukt späterer Generationen 
handelt, ist in den beiden letzten Jahrzehnten Gegenstand von kir-
chenhistorischen und theologischen Debatten geworden. Der Begriff 
des Reformatorischen bezeichnet eben nicht nur eine historische Epo-
che, sondern zugleich die aus ihr abgeleiteten theologischen Normen 
und identitätsstiftenden Grundüberzeugungen evangelischen Glaubens 
und evangelischer Kirchen. 

Die neuere kirchengeschichtliche Forschung hat das Bild von der 
einen Reformation, die mit Luther ihren Anfang nahm und sich erst im 
weiteren Verlauf in verschiedene Richtungen aufspaltete, gründlich 
revidiert. So gewiss Luther die impulsgebende und zentrale Gestalt 
der Reformation in ihren Anfängen war, so wenig dürfen die Refor-
mation und das Reformatorische auf Luther beschränkt werden. Zwar 
haben sich alle übrigen Reformatoren mehr oder weniger intensiv auf 
Luther und seine Rechtfertigungslehre bezogen, doch ist das einseitige 
Bild von der Reformation als Luther-Rezeption, das im Bann der 
durch den Kirchenhistoriker Karl Holl eingeleiteten Lutherrenaissance 
steht, in den vergangen Jahren zurechtgerückt worden. Weder Zwingli 
noch Johannes Calvin, der bedeutendste Reformator der zweiten 
Generation, lassen sich hinreichend als Schüler Luthers verstehen. 
Eine solche Sicht führt auch zu einer theologischen Verengung, wo-
nach die Übereinstimmung mit Luther oder die Abweichung von ihm 
zum Maßstab des Reformatorischen erklärt wird. Abgesehen davon, 
dass Luther selbst eine theologische Entwicklung vollzogen hat, so 
dass schon die Frage entsteht, welcher Luther denn nun zur theologi-
schen Norm erklärt werden soll – der frühe oder der späte –, und ab-
gesehen davon, dass es innerhalb des Luthertums schon im 16. Jahr-
hundert über die authentische und rechtmäßige Gestalt lutherischer 
Lehre zu heftigen Auseinandersetzungen kam, führt eine Gleichset-
zung von Luther und Reformation dazu, dass jede Abweichung von 
Luthers Denken negativ als Abfall vom normativen Ursprung, als 
Verfallsgeschichte oder als «Wildwuchs» apostrophiert wird. Zwingli 
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oder auch Calvin – um nur diese Reformatoren zu nennen – agierten 
nicht nur in einem anderen politischen Kontext als Luther und Me-
lanchthon, sondern ihre Theologie folgte durchaus anderen Organisa-
tionsprinzipien als diejenige Luthers. Davon abgesehen, steht Luthers 
umfangreiches Werk, das praktisch ganz aus Gelegenheitsschriften 
besteht, die in ihrem jeweiligen historischen Kontext interpretiert wer-
den müssen, auch systematisch-theologisch im Konflikt der Inter-
pretationen und Auslegungsschulen. Der Kirchenhistoriker Volker 
Leppin spricht gar vom «Vexierbild»5 Luther und vertritt die These, 
dass die Zentralstellung der Rechtfertigungslehre bei Luther «einem 
Klärungsprozeß entsprang, der dem realhistorischen Geschehen der 
Reformation nicht vorausging, sondern ihn begleitete und verarbei-
tete»6.

Ob und inwiefern man in Anbetracht der Vielfalt reformatorischer 
Bewegungen überhaupt noch von der Reformation als einheitlicher 
Realität sprechen kann, mit der geschichtlich etwas Neues entstanden 
ist, wird heute unterschiedlich beantwortet. Auf der einen Seite steht 
die These, dass aus kirchenhistorischer Sicht nach wie vor auf dem 
epochalen Umbruchcharakter der Reformation und ihrer theologischen 
Einheit zu beharren ist. Wie schon Bernd Moeller sieht z. B. Thomas 
Kaufmann in Luther weiterhin die «Schlüsselfigur der reformatori-
schen Bewegung, sowohl im Hinblick auf ihre Kohärenz als auch in 
Bezug auf die Pluriformität ihrer Ausprägungen»7. In diesem Sinne ist 
es auch zu verstehen, wenn Moeller von der «Lutherischen Engfüh-
rung» der frühen Reformation spricht.8 Die Gegenposition vertritt 
Dorothea Wendebourg. Ihrer Auffassung nach war es die Gegenre-
formation, d. h. der von außen kommende Druck auf die verschiede-
nen reformatorischen Bewegungen, welcher die Einheit der Reforma-
tion allererst schuf.9 Volker Leppin hat diese These dahingehend 
modifiziert, dass das Vorgehen Roms gegen die durchaus disparaten 
Bewegungen auf eine Gemeinsamkeit verweise, nämlich die Lehre 
vom allgemeinen Priestertum, also die Aufhebung der Unterscheidung 
von Klerikern und Laien, die für Luther mit der Rechtfertigungslehre 

___ 

5 V. Leppin, Wie reformatorisch war die Reformation?, S. 170ff.  
6 V. Leppin, Wie reformatorisch war die Reformation?, S. 173. 
7 Th. Kaufmann, Luther und die reformatorische Bewegung in Deutschland, S. 196. 
8  Vgl. B. Moeller, Frühzeit der Reformation, S. 193; ders., Die Rezeption Luthers, 

S. 21;  
9  Vgl. D. Wendebourg, Die Einheit der Reformation als historisches Problem. 
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zusammenhing und in allen reformatorischen Bewegungen «system-
sprengend» wirkte. Leppin zeichnet freilich das Bild eines langen kir-
chenhistorischen Prozesses, der schon im Mittelalter beginnt und erst 
in der Aufklärung seinen Gipfel erreicht. Obwohl er mit einem Begriff 
Bernd Hamms10 vom systemsprengenden Charakter der Lehre vom 
allgemeinen Priestertum und ihrer Verbindung von theologischem 
Denken und Umgestaltung von Kirche und Gesellschaft spricht, ver-
mag er in der Reformation geschichtlich und theologisch keinen epo-
chalen Umbruch zu erkennen.  

Während Leppin die Reformation als kontinuierlichen Transfor-
mationsprozess beschreibt, interpretiert sie Hamm überzeugender mit 
Hilfe des Emergenzbegriffs. Auch Hamm rückt also von der traditio-
nellen These von der Reformation als plötzlichem Umbruch ab, hält 
aber den Transformationsbegriff nicht für ausreichend, «um den sys-
temsprengenden Innovationscharakter der Reformation insgesamt zu 
verstehen»11. Emergenz im Sinne Hamms bedeutet die «Verbindung 
von Kontinuität und qualitativem Sprung»12, der im Ergebnis doch zu 
Brüchen mit den bestehenden kirchlichen und theologischen Verhält-
nissen geführt hat, zum systemsprengenden Bruch nicht nur mit dem 
hierarchischen Prinzip in der Kirche und der Unterscheidung von 
Klerikern und Laien, sondern vor allem auch im Heilsverständnis und 
in der Rechtfertigungslehre.13 Verglichen mit der spätmittelalterlichen 
Barmherzigkeitstheologie, welche die Mitwirkung des Menschen an 
seinem Heil auf ein Minimum reduzierte, ist der Schritt zur Rechtfer-
tigungslehre Luthers, wonach der Mensch rein gar nichts zu seinem 
Heil beisteuern kann, sondern allein aufgrund der göttlichen Gnade 
und allein aufgrund seines Glaubens an das ihn von seiner Sünde frei-
sprechende Wort gerettet wird, einerseits «eine fast schon logische 
Fortsetzung» und andererseits doch «ein kontingenter qualitativer 
Sprung»14. Die Reformation bedeutet demnach nicht eine kontinuierli-
che Weiterentwicklung von Gedanken der spätmittelalterlichen Theo-
logie, sondern führt im Ergebnis durchaus zum Abbruch bisheriger 
Prozesse und zum Beginn von qualitativ neuen Entwicklungen. Der 
komplexe, systemtheoretisch begründete Emergenzbegriff Hamms, 

___ 

10  Vgl. B. Hamm, Was ist reformatorische Rechtfertigungslehre?, S. 3. 
11 B. Hamm, Die Emergenz der Reformation, S. 8. 
12 B. Hamm, Die Emergenz der Reformation, S. 12. 
13  Vgl. B. Hamm, Was ist reformatorische Rechtfertigungslehre? 
14  Ebd. 
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der in sachlicher Nähe zu Modellen der Chaosforschung steht, stellt in 
Rechnung, dass man das Neue nicht ohne das Bisherige verstehen 
kann, betont aber, dass dies das Neue eben nicht lückenlos kausal 
ableiten lässt, weil das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, so 
dass man doch von einer überraschenden, sprunghaften Zäsur spre-
chen muss.15 Ähnlich argumentiert der Reformationshistoriker Heiko 
A. Oberman: Wer Luther ganz in der Kontinuität der franziskanisch-
nominalistischen Theologie und ihrer Metaphysik verstehen wolle, wer-
de der Innovationskraft des Wittenberger Reformators nicht gerecht. 
«Auf der Grundlage dieser Prämissen wird uns […] auch die inten-
sivste Forschung keinerlei Erkenntnisse über Luthers Denken liefern.»16

Zwei Reformationen 

Die Einheit der Reformation besteht in der inneren Kohärenz der un-
terschiedlichen reformatorischen Bewegungen, jedoch nicht im Sinne 
von Einheitlichkeit und Gleichförmigkeit. Im Blick auf die Vielfalt 
der Reformationen, sind wir durchaus berechtigt, von Reformationen 
im Plural zu sprechen. So ist neben der lutherischen Reformation die 
reformierte Reformation in ihrer Eigenständigkeit zu würdigen. Außer 
durch Zwingli ist diese Reformation vor allem durch Johannes Calvin 
und Zwinglis Nachfolger Heinrich Bullinger geprägt worden, zwi-
schen denen eine enge Freundschaft und lebenslange Partnerschaft 
bestand. Sie reicht über den Consensus Tigurinus von 1549, die von 
Calvin und Bullinger geschlossene Übereinkunft in der Abendmahls-
frage, weit hinaus. 

Calvin (1509–1564) und Bullinger (1504–1575) repräsentieren die 
zweite Generation der Reformation. Abgesehen von den Unterschie-
den, die zwischen den politischen und soziokulturellen Kontexten der 
Reformation in lutherischen Gebieten einerseits, der Schweiz und 
Frankreich andererseits bestehen, hat sich auch die kirchliche Situa-
tion inzwischen grundlegend geändert. Luther glaubte noch an die 
eine Kirche, die an Haupt und Gliedern reformiert werden sollte. Cal-
vin und Bullinger wirken dagegen zu einer Zeit, in der sich der kon-
fessionelle Gegensatz zwischen Reformation und römischer Kirche 
verfestigte. Für Calvin besteht jedoch schon die Trennung der wahren 

___ 

15 B. Hamm, Die Emergenz der Reformation, S. 16f. 
16 H. A. Oberman, Zwei Reformationen, S. 49. 
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katholischen Kirche von der römischen Kirche, die sich der Wahrheit 
des Evangeliums verschließt. Seine Ekklesiologie und seine prakti-
schen Kirchenreformen, welche auf die äußere und innere Ordnung 
der Kirche größten Wert legen, gehen nicht mehr von der Vorausset-
zung aus, dass die katholische Kirche in absehbarer Zeit auf den Weg 
der Reformation einschwenken könnte, sondern stellt den fundamen-
talen, um nicht zu sagen kontradiktorischen theologischen Gegensatz 
in Rechnung, wie er durch das Rechtfertigungsdekret des Konzils zu 
Trient (1545–1563) markiert wird.  

Calvin war der erste evangelische Theologe, der das 1546 verab-
schiedete tridentinische Rechtfertigungsdekret einer gründlichen Kri-
tik unterzog.17 In seiner Streitschrift von 1547, die den Titel «Gegen-
gift» trägt, bringt Calvin den Gegensatz und damit auch die durch Lu-
ther erstmals klar ausformulierte Rechtfertigungslehre auf den Punkt, 
nachdem sich zuvor das Tridentinum in seiner sechsten Sitzung 1546 
ausdrücklich gegen Luthers Lehre von der Rechtfertigung des Sünders 
allein durch den Glauben und Calvins Lehre von der Erwählungs-
gewissheit gewandt hatte. Für Luther bedeutet Glaube unbedingte 
Heilsgewissheit (certitudo), die freilich von jeder äußeren Sicherheit 
(securitas) zu unterscheiden ist. Nach Calvin gründet die Gewissheit 
des Glaubens in der bedingungslosen Gnadenwahl Gottes. Dagegen 
erklärt das Konzil zu Trient, niemand könne mit solcher Gewissheit 
(certitudo) des Glaubens wissen, dass er die Gnade Gottes erlangt ha-
be.18 Es sei eine Irrlehre zu behaupten, «daß diejenigen, die wahrhaft 
gerechtfertigt wurden, völlig ohne jeden Zweifel bei sich selbst feststel-
len müßten, sie seien gerechtfertigt, und daß nur der von den Sünden 
losgesprochen und gerechtfertigt werde, der fest glaube, er sei losge-
sprochen und gerechtfertigt worden, und daß allein durch diesen Glau-
ben [sola fide] die Lossprechung und Rechtfertigung vollendet wer-
de».19

Calvin kontert: «Die Zerstörung des Glaubens und die Aufhebung 
der Gewissheit ist ein und dasselbe.»20 Wenn die römische Kirche 

___ 

17  Calvin-Studienausgabe, Bd. 3, S. 137ff. 
18  Lateinischer Text: «cum nullus scire valeat certitudine fidei, cui non potest subesse 

falsum, se gratiam Dei esse consecutum» (zitiert nach Calvin-Studienausgabe, 
Bd. 3, S. 126). 

19  Zitiert nach Calvin-Studienausgabe, Bd. 3, S. 125. 
20  Calvin-Studienausgabe, Bd. 3, S. 169. Lateinischer Text (a.a.O., S. 128): «fidem 

destrui, simul ac tollitur certitudo». 
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lehrt, dass der Mensch erst dann gerechtfertigt wird, wenn er zum 
Gehorsam gegenüber Gott und zur Erfüllung seiner Gebote gebessert 
werde, würde die Argumentation des Apostels Paulus auf den Kopf 
gestellt. Dass Rechtfertigung und Heiligung zusammengehören, steht 
für Calvin außer Frage, beides ist aber nicht dasselbe.21 Und keines-
falls sei der Glaube im reformatorischen Sinne mit einer unange-
fochtenen Selbstsicherheit zu verwechseln. «Weit entfernt, daß für uns 
die Zuversicht des ewigen Lebens […] sicher und unerschütterlich 
feststeht.»22 Solange der Glaubende nur auf sich selbst schaut, kann es 
weder Gewissheit noch Sicherheit geben. Der Hauptpunkt der Kon-
troverse dreht sich um die Frage, auf welche Weise der Mensch vor 
Gott gerechtfertigt wird. Calvins Antwort lautet: «Gott ist uns deshalb

gnädig, weil er mit uns durch den Tod Christi versöhnt ist. Wir wer-
den deshalb vor ihm selbst als gerecht beurteilt, weil unsere Unge-
rechtigkeiten durch jenes Opfer gesühnt sind.»23 Der Grund der 
Rechtfertigung besteht einzig und allein in der freien und gnädigen 
Annahme durch Gott. Dieser Grund liegt außerhalb des glaubenden 
Menschen (extra nos): «weil wir allein in Christus (in solo Christo) 
gerecht sind»24. Es ist diese Bedingungslosigkeit der rechtfertigenden 
Gnade Gottes, die den Systembruch mit der katholischen Kirche und 
ihrer Lehre markiert. 

Luthers Formeln «allein durch den Glauben», «allein aus Gna-
den», «Christus allein», «allein die Schrift» finden sich wörtlich bei 
Calvin wieder. Dennoch darf die reformierte Reformation nicht allein 
an ihrer Übereinstimmung mit Luther gemessen werden, wie es auch 
historisch nicht sachgemäß ist, «das Reformatorische auf die Recht-
fertigungslehre und die daraus unmittelbar abgeleitete Kirchenkritik 
zu begrenzen»25. Sehr wohl aber kann man in der Rechtfertigungs-
lehre «die impulsgebende Mitte der Reformation»26 finden. Das ist, 
wie Calvins Antwort auf das Tridentinum zeigt, keineswegs eine un-
historische Behauptung späterer Generationen, sondern entspricht zu-
mindest Calvins eigenem Verständnis von Reformation und Gegen-
reformation. 

___ 

21  Calvin-Studienausgabe, Bd. 3, S. 149f. 
22  Calvin-Studienausgabe, Bd. 3, S. 149. 
23  Calvin-Studienausgabe, Bd. 3, S. 155. 
24  Calvin-Studienausgabe, Bd. 3, S. 151. 
25 B. Hamm, Was ist reformatorische Rechtfertigungslehre?, S. 38. 
26  Ebd. 
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Kann und muss man von zwei Reformationen sprechen, so ist da-
gegen die Rede von einer «zweiten Reformation» irreführend, den 
Jürgen Moltmann unter irrtümlicher Bezugnahme auf eine Äußerung 
des Melanchthon-Schülers Christoph Pezels in die Forschung einge-
führt hat.27 Wie Moltmann versteht auch Heinz Schilling unter zweiter 
Reformation die Ausbildung eines reformierten Bekenntnisses oder 
einer reformierten Landeskirche in vormals lutherischen Gebieten in 
Deutschland.28 Die durch Luther eingeleitete Entwicklung wäre dem-
nach als «erste Reformation» zu verstehen, womit abermals einseitig 
historiographisch und systematisch die Normativität Luthers behauptet 
würde. Stattdessen spricht man heute neutral von «Konfessionalisie-
rung» und unterscheidet eine reformierte von einer lutherischen und 
einer katholischen Konfessionalisierung.29

Bei allen theologischen Gemeinsamkeiten lassen sich doch auch 
zwischen Luther und Calvin als den Identifikationsfiguren der beiden 
Reformationen grundlegende Unterschiede ausmachen, die ihr Ver-
hältnis zur Moderne betreffen. Diese Unterschiede gründen vor allem 
in der voneinander abweichenden religiösen Deutung der geschicht-
lichen Gegenwart. Luther verstand die Gegenwart als Endzeit. Ohne 
seine apokalyptisch gefärbte Naherwartung und den Realismus seiner 
Gerichtsvorstellung lässt sich seine Rechtfertigungslehre gar nicht 
angemessen begreifen. Mit dem Verblassen des eschatologischen Ho-
rizontes aber hängen, wie wir noch sehen werden, die zunehmenden 
Verständnisschwierigkeiten zusammen, mit denen die reformatorische 
Rechtfertigungslehre heute zu kämpfen hat. Ob Luther noch in das 
Spätmittelalter gehört, ob er den Anfang der Moderne markiert oder 
ob seine Theologie im Gegenteil eine vorweggenommene Kritik der 
Moderne formuliert, die in größerer Kontinuität zum vorreformato-
rischen Denken des Spätmittelalters als zum Erbe Luthers steht, ist 
eine Frage aus der Retrospektive, auf die wir später noch zurückkom-
men werden. Luther selbst lebte jedenfalls nicht am Vorabend der 
Moderne, sondern am Ende der Zeiten. Genau das unterscheidet ihn 
von Erasmus und Calvin.30

Für das Verhältnis von Reformation und Moderne ist auch die un-
terschiedliche Stellung von Luther und Calvin zur theologischen Tra-

___ 

27  Vgl. J. Moltmann, Christoph Pezel  (1539–1604) und der Calvinismus in Bremen. 
28 H. Schilling, Das Problem der «Zweiten Reformation». 
29  Vgl. H. Klueting, «Zweite Reformation». 
30  Vgl. H. A. Oberman, Zwei Reformationen, S. 84.115. 
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dition bedeutsam. Im Spätmittelalter standen sich zwei theologische 
Richtungen gegenüber, die via antiqua und die via moderna. Wäh-
rend sich erstere maßgeblich an der Theologie des Thomas von Aquin 
(1225–1274) ausrichtete, folgte die via moderna der philosophischen 
und theologischen Richtung, die Wilhelm von Ockham (ca. 1285–1347) 
eingeschlagen hatte. Luther wurde während seiner theologischen Aus-
bildung durch die via moderna geprägt, die er durch seine Lehrer in 
Erfurt und die Lektüre der Werke Gabriel Biels (ca. 1413/14–1495) 
kennenlernte. In gewisser Weise verstand sich Luther sogar als Schü-
ler Ockhams, wie er gelegentlich äußerte.31 Die geistesgeschichtlichen 
Wurzeln jener Epoche, die wir heute als Moderne bezeichnen, liegen 
jedoch keineswegs nur in der via moderna des Spätmittelalters, son-
dern mindestens ebenso in der via antiqua. Die reformierte Refor-
mation und Calvin distanzierten sich niemals derart von der via anti-

qua, wie Luther es tat. Einer der Gründe besteht darin, dass der Re-
formator von Genf die gesamte Scholastik einschließlich der via mo-

derna für viel zu überholt hielt, um von ihr noch irgendetwas retten zu 
wollen.32 Hinzu kommen die unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Kontexte, in denen sich Luther und Calvin bewegten. Die veränderten 
politischen und kirchlichen Verhältnisse nötigten Calvin dazu, seine 
theologischen Gedanken zu systematisieren, um der bedrängten refor-
matorischen Bewegung «unter dem Kreuz» eine feste Grundlage zu 
geben. Unter dem zunehmenden Druck des tridentinischen Katholizis-
mus nahm die reformierte Theologie immer mehr die Gestalt eines 
festen Lehrsystems an. «So kam es, dass der Calvinismus eine präzise 
Zusammenfassung der Grundprinzipien der Heiligen Schrift durch 
ganz Europa bis zu den Ufern der Neuen Welt trug. Von nun an ver-
wandelte der internationale Protestantismus Luthers Verteidigung des 
Katholizismus in ein entschieden antikatholisches Programm für das 
Leben und Denken.»33

Reformatorisch – protestantisch – evangelisch 

Fragen wir nach den bisherigen Ausführungen nochmals wie sich die 
Begriffe Reform und Reformation zueinander verhalten, so ist der 

___ 

31  WA.TR 2,516,6 (Nr. 2544a). 
32  Vgl. H. A. Oberman, Zwei Reformationen, S. 107. 
33 H. A. Oberman, Zwei Reformationen, S. 108. 


